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(10) Die Tätigkeit der V ertre ter der P a rte i in den P a r 
lam enten, den Selbstverw altungsorganen, den Re
gierungen und allen sonstigen öffentlichen Äm tern 
unterlieg t den Beschlüssen und der K ontrolle der 
zuständigen Parteikörperschaften.

B e i t r ä g e  

§ 21
(1) Das E in trittsgeld  b e träg t 1.— EM.
(2) Der B eitrag  beträg t m onatlich 1.— RM. E r  er

m äßigt sich fü r Berufslose, Arbeitslose und J u 
gendliche auf die Hälfte.

(3) M itglieder m it einem Einkommen von m ehr als 
dreihundert Reichsm ark monatlich sind verpflich
tet, außerdem  m onatlich die vom P arte i vor stand 
festgesetzten Sonderbeiträge zu zahlen.

§22
(1) Die E in trittsgelder und Beiträge werden durch 

die O rtsgruppen erhoben. Die Beitragszahlung 
wird durch M arken bescheinigt, die in das M it
gliedsbuch (M itgliedskarte) eingeklebt werden.

(2) Von den Einnahm en an E in trittsgeldern  steht der 
Parteikasse die Hälfte, von den Einnahm en an Bei
trägen steht ihr ein Viertel zu.

(3) Das Landes- (Provinzial-) S ta tu t bestimm t, wel
chen Anteil der Beitragseinnahm e die O rtsgrup
pen an den K reis abzuführen haben. Es bestimm t 
ferner, welchen Anteil an den Einnahm en die Kreise 
an den Landes- (Provinzial-) Verband abzuführen 
haben und welchen Anteil an der B eitragsein
nahme der Landes- (Provinzial-) V erband den Be
zirken zur V erfügung stellt.

(4) Die Kreisdelegiertenkonferenz bestimmt, welchen 
Anteil der Beitragseinnahm e die O rtsgruppen an 
ihren K reis abzuführen haben. Diese Festsetzung
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